
 
Hygienekonzept Vereinsheim 

 
Vorbemerkung: 
Die Vorgaben, auf denen die Inhalte dieses Hygieneschutzkonzepts beruhen, sind die Veröffent-
lichungen der Bayerischen Staatsministerien für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie 
und für Gesundheit und Pflege. Die aktuelle Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und 
das aktuelle Rahmenkonzept Gastronomie. 

 
1. Organisatorisches 

• Die Gäste werden per Aushang über die geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen 
informiert.  

• Die Einhaltung des vorliegenden Hygienekonzeptes wird vom Pächter*in, Mieter oder einer 
beauftragten Person kontrolliert. 

• Bei wiederholter Nichtbeachtung der geltenden Regeln kann die betroffene Person des 
Lokales verwiesen werden. 
 

2. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 
Für den Zutritt zum Vereinsheim gilt die Bayernweite „Corona-Ampel“ 

 
 
3G plus bedeutet: Nur wer genesen, geimpft oder einen negativen PCR-Test (nicht älter als 48 
Stunden) vorweisen kann, darf ins Vereinsheim. 
 
3. Ausschluss vom Besuch der Gaststätte: 

• Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion, 

• Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen 
(nicht anzuwenden auf medizinisches und pflegerisches Personal mit 
geschütztem Kontakt zu COVID-19-Patienten) oder zu Personen, die 

• aus anderen Gründen (z. B. Rückkehr aus Risikogebiet) einer Quarantänemaßnahme 
unterliegen; zu Ausnahmen wird hier auf die jeweils aktuell gültigen 
infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen, 

• Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen (akute, unspezifische Allgemeinsymptome, 
Geruchs- und Geschmacksverlust, respiratorische Symptome jeder Schwere). 

• Sollten Gäste in einer Gastronomie während des Aufenthalts Symptome entwickeln, haben 
diese umgehend die Gaststätte zu verlassen 

Die Gäste werden vorab durch Aushang über diese Ausschlusskriterien zu informiert. 



 
 
4. Maskenpflicht 

• Das Personal hat eine medizinische Gesichtsmaske entsprechend der jeweils gültigen 
arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen im Servicebereich und in Räumlichkeiten, in denen 
sich Gäste aufhalten, zu tragen. 

• Im gesamten Gebäude gilt für Gäste die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, außer am 
festen Sitzplatz am Tisch. 

 
5. Hygiene / Lüftung / Reinigung 

• Gästen und Mitarbeitern werden ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife, Einmalhand-
tücher und ggf. Händedesinfektionsmittel (Wirkbereich mindestens „begrenzt viruzid“) bereit-
gestellt. Sanitäre Einrichtungen sind mit Seifenspendern und Einmalhandtüchern ausgestattet.  

• Beim Aufenthalt im Vereinsheim ist auf regelmäßige Lüftung zu achten. Eine Durchlüftung 
kann durch Öffnen der beiden Türen sowie des Dachfensters und der Fenster auf der 
Südseite erreicht werden. 

• Das Vereinsheim und die Toiletten werden regelmäßig gereinigt, Kontaktflächen desinfiziert. 

 
6. Umsetzung der Schutzmaßnahmen 
 

Vor Betreten des Vereinsheims: 

• Die Gäste sind darauf hinzuweisen, dass bei Vorliegen von Symptomen einer akuten 
Atemwegserkrankung jeglicher Schwere oder von Fieber eine Bewirtung nicht möglich ist. 

• Die Gäste sind über das Tragen einer FFP2 Maske (außer am Sitzplatz) und über die 
Reinigung der Hände unter Bereitstellung von Desinfektionsmöglichkeiten oder Handwasch-
gelegenheiten mit Seife und fließendem Wasser zu informieren. 

 
Bewirtung: 

• Der Kontakt zum Gast wird auf das Nötigste reduziert. 

• Der Abstand zwischen Servicepersonal und Gästen sollte 1,5 m betragen. 

• Bei Spülvorgängen wird gewährleistet, dass die vorgegebenen Temperaturen erreicht werden, 
um eine sichere Reinigung des Geschirrs und der Gläser sicherzustellen. 

• Gästetoiletten werden regelmäßig gereinigt. Es wird sichergestellt, dass Flüssigseife, 
Einmalhandtücher und ggf. Händedesinfektionsmittel (Wirkbereich mindestens „begrenzt 
viruzid“) zur Verfügung stehen. Gäste werden über richtiges Händewaschen (Aushang) und 
Abstandsregelungen auch im Sanitärbereich informiert. Lüfter und Handtrockner sind außer 
Betrieb zu nehmen. 

 

Niederrieden, 11.11.2021 
 

Rainer Dreier, Finkenweg 7, 87767 Niederrieden, Tel. 08335/986144 
1. Vorsitzender und Hygieneschutzbeauftragter 

 


